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BESCHLUSS 2012/642/GASP DES RATES 

vom 15. Oktober 2012 

über restriktive Maßnahmen gegen Belarus 

Artikel 1 

(1) Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waf­
fen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer 
Ausrüstung und entsprechender Ersatzteile, sowie von zu interner Re­
pression verwendbarer Ausrüstung an bzw. nach Belarus durch Staats­
angehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitglied­
staaten aus oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen 
oder Luftfahrzeugen sind unabhängig davon, ob diese Güter ihren Ur­
sprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht, untersagt. 

(2) Es ist untersagt, 

a) unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder 
sonstige Dienste im Zusammenhang mit den in Absatz 1 genannten 
Gütern oder der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Ver­
wendung dieser Güter für natürliche oder juristische Personen, Or­
ganisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in 
Belarus zu erbringen; 

b) unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusam­
menhang mit den in Absatz 1 genannten Gütern, insbesondere Zu­
schüsse, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen, für den Ver­
kauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter 
oder für damit zusammenhängende technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder sonstige Dienste für natürliche oder juristische Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Ver­
wendung in Belarus, zu gewähren, 

c) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen 
die Umgehung der unter den Buchstaben a oder b genannten Verbote 
bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 2 

(1) Artikel gilt nicht für 

a) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
nichtletalem militärischen Gerät oder von zu interner Repression 
verwendbarer Ausrüstung, welche ausschließlich für humanitäre 
oder Schutzzwecke oder für die Programme der Vereinten 
Nationen (VN) und der Union zum Aufbau von Institutionen oder 
für Krisenmanagementoperationen der EU und der VN bestimmt 
sind, 

b) den Verkauf, die Lieferung, den Transfer oder die Ausfuhr von nicht 
zum Kampfeinsatz bestimmten Fahrzeugen, die die mit Werkstoffen 
hergestellt oder ausgerüstet wurden, die einen ballistischen Schutz 
bewirken und nur zum Schutz des Personals der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten in Belarus bestimmt sind, 

c) die Bereitstellung von technischer Hilfe, Vermittlungsdiensten und 
sonstigen Diensten im Zusammenhang mit derartiger Ausrüstung 
oder mit derartigen Programmen und Operationen, 

▼B 
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d) die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusam­
menhang mit derartiger Ausrüstung oder mit derartigen Programmen 
und Operationen, 

unter der Voraussetzung, dass solche Ausfuhren und solche Hilfen 
vorab von der jeweils zuständigen Behörde genehmigt wurden. 

(2) Artikel 1 gilt nicht für Schutzkleidung, einschließlich Körper­
schutzwesten und Militärhelmen, die vom Personal der VN, der Union 
oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern 
und Entwicklungshelfern und damit in Verbindung stehendem Personal 
ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend nach Belarus 
ausgeführt wird. 

▼M11 
(3) Artikel 1 gilt nicht für Biathlon-Ausrüstung, die den Spezifika­
tionen in den Veranstaltungs- und Wettkampfregeln der Internationalen 
Biathlon-Union (IBU) entspricht. 

▼B 

Artikel 3 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
folgenden im ►M10 Anhang ◄ aufgeführten Personen die Einreise in 
oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu verweigern: 

a) Personen, die für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen oder 
die Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische 
Opposition verantwortlich sind oder deren Aktivitäten die Demokra­
tie oder die Rechtsstaatlichkeit in Belarus auf andere Weise ernsthaft 
untergraben, sowie allen mit ihnen in Verbindung stehenden Per­
sonen, 

b) Personen, die von dem Lukaschenko-Regime profitieren oder es un­
terstützen. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eige­
nen Staatsangehörigen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 lässt die Fälle unberührt, in denen für einen Mitglied­
staat eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, und zwar: 

a) wenn er Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen Organi­
sation ist, 

b) wenn er Gastland einer internationalen Konferenz ist, die von den 
Vereinten Nationen einberufen worden ist oder unter deren Schirm­
herrschaft steht, 

c) im Rahmen einer multilateralen Übereinkunft, die Vorrechte und 
Immunitäten verleiht, 

oder 

d) im Rahmen des 1929 geschlossenen Vertrags zwischen dem Heiligen 
Stuhl (Staat Vatikanstadt) und Italien (Lateranvertrag). 

(4) Absatz 3 gilt auch in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat Gastland 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist. 

(5) Der Rat ist in allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine Aus­
nahme aufgrund der Absätze 3 oder 4 gewährt, ordnungsgemäß zu 
unterrichten. 

▼B 
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(6) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Maßnahmen nach 
Absatz 1 in den Fällen zulassen, in denen die Reise aufgrund einer humani­
tären Notlage oder aufgrund der Teilnahme an Tagungen auf zwischenstaat­
licher Ebene – einschließlich solcher, die von der Union unterstützt oder 
ausgerichtet werden oder die von einem Mitgliedstaat, der zu dem Zeitpunkt 
den OSZE-Vorsitz innehat, ausgerichtet werden – gerechtfertigt ist, wenn 
dort ein politischer Dialog geführt wird, durch den Demokratie, Menschen­
rechte und Rechtsstaatlichkeit in Belarus unmittelbar gefördert werden. 

(7) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 6 zulassen 
möchte, unterrichtet den Rat schriftlich hiervon. Die Ausnahme gilt 
als gewährt, wenn nicht von einem oder mehreren Mitgliedern des Rates 
innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung über die 
vorgeschlagene Ausnahme schriftlich Einwand erhoben wird. Erheben 
ein oder mehrere Mitglieder des Rates Einwand, so kann der Rat mit 
qualifizierter Mehrheit beschließen, die vorgeschlagene Ausnahme zu 
gewähren. 

(8) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absätze 3, 
4, 6 und 7 einer im ►M10 Anhang ◄ aufgeführten Person die Ein­
reise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet genehmigt, gilt die 
Genehmigung nur für den Zweck, für den sie erteilt wurde, und nur für 
die davon betroffene Person. 

Artikel 4 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz 
oder im Eigentum folgender im ►M10 Anhang ◄ aufgeführter Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen stehen oder von diesen ge­
halten oder kontrolliert werden, werden eingefroren: 

a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die für schwerwie­
gende Menschenrechtsverletzungen oder die Repressionen gegen 
die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwort­
lich sind oder deren Aktivitäten die Demokratie oder die Rechts­
staatlichkeit in Belarus auf andere Weise ernsthaft untergraben, 
oder mit ihnen in Verbindung stehende natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie die in ihrem 
Eigentum stehenden und von ihnen kontrollierten juristischen Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, 

b) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun­
gen, die von dem Lukaschenko-Regime profitieren oder es unterstüt­
zen, sowie die in ihrem Eigentum stehenden oder von ihnen kon­
trollierten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

(2) Den im ►M10 Anhang ◄ aufgeführten natürlichen oder juris­
tischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen weder un­
mittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden oder zugute kommen. 

Artikel 5 

(1) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann unter den ihr 
angemessen erscheinenden Bedingungen die Freigabe oder die Zurver­
fügungstellung bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher 
Ressourcen genehmigen, nachdem sie festgestellt hat, dass die betref­
fenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

▼B 
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a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse von im ►M10 Anhang ◄ 
aufgeführten Personen und ihren unterhaltsberechtigten Familien­
angehörigen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, 
Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behand­
lung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Ver­
sorgungseinrichtungen notwendig sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück­
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung 
juristischer Dienstleistungen dienen, 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskos­
ten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrore­
ner Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, 

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vo­
rausgesetzt, dass die zuständige Behörde den anderen zuständigen 
Behörden und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Ertei­
lung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der 
Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden 
sollte, oder 

e) auf Konten oder von Konten einer diplomatischen Vertretung, einer 
Konsularstelle oder einer internationalen Organisation überwiesen 
werden sollen, die nach dem Völkerrecht Immunität genießt, sofern 
diese Zahlungen der amtlichen Tätigkeit dieser diplomatischen Ver­
tretung, Konsularstelle oder internationalen Organisation dienen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission von den Genehmigungen, die sie nach Maßgabe dieses 
Artikels erteilt haben. 

(2) Artikel 4 Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf eingefrorenen 
Konten von 

a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich­
tungen, die vor dem Datum geschlossen oder eingegangen wurden 
oder entstanden sind, ab dem diese Konten dem Gemeinsamen 
Standpunkt 2006/276/GASP, dem Beschluss 2010/639/GASP des 
Rates oder dem vorliegenden Beschluss unterliegen, 

sofern solche Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin unter 
Artikel 4 Absatz 1 dieses Beschlusses fallen. 

(3) Artikel 4 Absatz 1 hindert eine in der Liste aufgeführte natürliche 
oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nicht daran, Zah­
lungen aufgrund eines Vertrags zu leisten, der vor der Listung einer 
solchen natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrich­
tung geschlossen wurde, sofern der jeweilige Mitgliedstaat festgestellt 
hat, dass die Zahlung weder unmittelbar noch mittelbar von einer na­
türlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 entgegengenommen wird. 

▼B 

02012D0642 — DE — 28.02.2017 — 008.001 — 5



 

Artikel 6 

▼M10 
(1) Der Rat nimmt auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder des Ho­
hen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik Änderungen 
an den Listen im Anhang an, falls dies aufgrund der politischen Ent­
wicklungen in Belarus erforderlich ist. 

▼B 
(2) Der Rat setzt die betreffende Person entweder auf direktem Weg, 
falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Gründen für die Auf­
nahme in die Liste in Kenntnis, und gibt dabei dieser Person Gelegen­
heit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die betreffende Person entsprechend. 

Artikel 7 

Damit die vorstehend genannten Maßnahmen größtmögliche Wirkung 
entfalten können, empfiehlt die Union Drittstaaten, restriktive Maßnah­
men zu ergreifen, die den in diesem Beschluss vorgesehenen 
entsprechen. 

▼M11 

Artikel 8 

(1) Dieser Beschluss gilt bis zum 28. Februar 2018. 

(2) Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls 
verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass die mit 
ihm verfolgten Ziele nicht erreicht wurden. 

▼B 

Artikel 9 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft. 

▼B 
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ANHANG 

Personen gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 

Namen 
Transkription der 

belarussischen 
Schreibweise 

Transkription der 
russischen 

Schreibweise 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

Namen 
(russische 

Schreibweise) 

Angaben zur 
Identität 

Gründe für die Aufnahme in die 
Liste 

1. Navumau, 
Uladzimir 
Uladzimiravich 

Naumov, Vladimir 
Vladimirovich 

НАВУМАЎ, 
Уладзiмiр 
Уладзiмiравiч 

НАУМОВ, 
Владимир 
Владимирович 

Geburtsdatum: 
7.2.1956 

Geburtsort: 
Smolensk 
(Russland) 

Navumau hat nichts zur Auf­
klärung des ungeklärten Ver­
schwindens von Yuri Zakha­
renko, Viktor Gonchar, Ana­
toly Krasovski und Dmitri 
Zavadski in Belarus in den 
Jahren 1999-2000 unternom­
men. Ehemaliger Innenminis­
ter, zudem ehemaliger Leiter 
des Sicherheitsdienstes des 
Präsidenten. Als Innenminis­
ter war er bis zu seinem 
Rücktritt aus gesundheitli­
chen Gründen (6. April 
2009) verantwortlich für die 
Unterdrückung der friedli­
chen Proteste. Erhielt von 
der Präsidialverwaltung im 
Nomenklatur-Bezirk Drozdy 
in Minsk eine Wohnresidenz. 
Im Oktober 2014 wurde ihm 
von Präsident Lukaschenko 
der Verdienstorden 3. Klasse 
verliehen. 

2. Paulichenka, 
Dzmitry 
Valerievich 

Pavlichenko, 
Dmitri Valerievich 
(Pavlichenko, 
Dmitriy 
Valeriyevich) 

ПАЎЛIЧЭНКА, 
Дзмiтрый 
Валер'евiч 

ПАВЛИЧЕНКО, 
Дмитрий 
Валериевич 

Geburtsdatum: 
1966 

Geburtsort: Vi­
tebsk 

Anschrift: Бе­ 
лорусская ас­ 
социация вете­ 
ранов 
спецподра­ 
зделений 
войск МВД 
„Честь“ 

220028, Минск 
Маяковского, 
111 

Einer der Hauptakteure bei 
dem ungeklärten Verschwin­
den von Yuri Zakharenko, 
Viktor Gonchar, Anatoly 
Krasovski und Dmitri Za­
vadski in Belarus in den Jah­
ren 1999-2000. Ehemaliger 
Leiter der Spezialeinsatz­
kräfte des Innenministeriums 
(SOBR). 

Geschäftsmann, Präsident der 
„Ehre“, des Veteranenver­
bandes der Sondereinsatz­
kräfte des Innenministeriums. 

3. Sheiman, Viktar 
Uladzimiravich 
(Sheyman, Viktar 
Uladzimiravich) 

Sheiman, Viktor 
Vladimirovich 
(Sheyman, Viktor 
Vladimirovich) 

ШЭЙМАН, 
Biктap 
Уладзiмiравiч 

ШЕЙМАН, 
Виктор 
Владимирович 

Geburtsdatum: 
26.5.1958 

Geburtsort: Re­
gion Hrodna 

Anschrift: 

Управлениe 

Делами Пре­ 
зидента 

ул. К. Ма­ 
ркса, 38 

220016, г. 
Минск 

Leiter der Verwaltungsabtei­
lung der Präsidialverwaltung. 
Verantwortlich für das un­
geklärte Verschwinden von 
Juri Sacharenko, Wiktor 
Gonchar, Anatoli Krasowski 
und Dmitri Sawadski in Be­
larus in den Jahren 1999- 
2000. Ehemaliger Sekretär 
des Sicherheitsrates. Er ist 
nach wie vor Sonderberater 
des Präsidenten. 
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Namen 
Transkription der 

belarussischen 
Schreibweise 

Transkription der 
russischen 

Schreibweise 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

Namen 
(russische 

Schreibweise) 

Angaben zur 
Identität 

Gründe für die Aufnahme in die 
Liste 

4. Sivakau, Iury 
Leanidavich 
(Sivakau, Yury 
Leanidavich) 

Sivakov, Iury 
(Yurij, Yuri) 
Leonidovich 

СIВАКАЎ, 
Юрый Леанiдавiч 

СИВАКОВ, 
Юрий 
Леонидович 

Geburtsdatum: 
5.8.1946 

Geburtsort: 
Onory, Region 
Sakhalin 

Anschrift: 

Белорусская 
ассоциация 
ветеранов 
спецподра­ 
зделений 
войск МВД 
„Честь“ 

220028, Минск 
Маяковского, 
111 

Steuerte das ungeklärte Ver­
schwinden von Yuri Zakha­
renko, Viktor Gonchar, Ana­
toly Krasovski und Dmitri 
Zavadski in Belarus in den 
Jahren 1999-2000. Ehemali­
ger Minister für Fremdenver­
kehr und Sport, ehemaliger 
Innenminister und ehemali­
ger stellvertretender Leiter 
der Präsidialverwaltung. 

__________ 
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